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Richtlinien zum Bezug von Mitteln aus Studienbeiträgen

Diese Richtlinien sollen eine einheitliche Informationsgrundlage schaffen, um grundsätzliche Missverständnisse zur Verausgaben von Studienbeiträgen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, zu klären. Die hier aufgeführten Vorgaben sind bindend. Um Mittel aus Studienbeiträgen zu erhalten und um unnötige Komplikationen zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Regeln.

1. Antragstellung für Tutoren der Vorlesungen Physik I-V, Skriptkosten und Kosten für Exkursionen

1.1 Um für die o.g. Zwecke Mittel aus den Studienbeiträgen erhalten zu können (Skriptfond, Tutoren), muss zunächst ein Antrag,  vollständig und leserlich ausgefüllt, eingereicht werden. Insbesondere muss bei Tutoren- und Skriptkosten der Vorlesungstitel, das Semester und der Dozent angegeben werden.  Den Vordruck erhalten Sie bei Frau Grydzhuk oder Frau Kroker sowie unter http://www.physik.rwth-aachen.de/gemeinsame-einrichtungen/akademische-selbstverwaltung/ . 

1.2 Aufgrund eines Beschlusses der SBK werden Zuschüsse für Diplomanden nicht mehr aus Studienbeiträgen finanziert.

2. Auszahlung der Studienbeiträge für Tutoren der Vorlesungen Physik I-V, Skriptkosten und Kosten für Exkursionen

2.1 Es werden nur Gelder zur Verfügung gestellt, die zuvor beantragt und genehmigt wurden. 

2.2 Die Rechnungen  müssen direkt über die Verbuchungsstelle 





01 141 / TG 60 / 1323 1000 00 



 laufen. Spätere Umbuchungen werden – hingegen der früheren Praxis – nur noch in begründeten Ausnahmefällen (bis einen Monat nach Jahresabschluss) vorgenommen. Die Missachtung der hier aufgeführten Vorgehensweise ist kein Umbuchungsgrund.

2.3 Sollen Gehälter gänzlich oder zum Teil aus Studienbeiträgen finanziert werden, geben Sie die o. g. Verbuchungstelle im Vertrag an. 

2.4 Machen Sie bitte auf den Rechnungen Angaben zu Lehrveranstaltung, Semester, Dozent und Zweck entsprechend des Antrags, damit wir die Abbuchungen zuordnen können. 

2.5 Leiten Sie eine Vertragskopie bzw. das Rechnungsoriginal an Frau Kroker oder Frau Grydzhuk weiter, damit wir die Buchung anordnen können.

3. Fristen (gelten für alle Studienbeiträge)

Die Studienbeiträge dienen der Verbesserung der Lehre und müssen möglichst zeitnah eingesetzt werden. Überträge ins folgende Studienbeitragsjahr sind zwar möglich, aber von den Beitragszahlern nicht gewünscht. Konsequenz von Seiten der Vertreter der Beitragszahler bei mangelhafter Verausgabung könnte eine Reduktion der Zuweisung sein.

3.1 Planen Sie Ihre Ausgaben so, dass der Großteil der beantragten Mittel (~90%) im Februar verausgabt ist, also spätestens im Februar gebucht wird. Bestellungen gelten nicht als verausgabte Mittel! 

3.2 Sobald abzusehen ist, dass Sie beantragten Mittel nicht oder nicht vollständig ausgeben können, da sie z. B. nicht alle Tutorenstellen besetzen konnten, melden Sie uns diesen Überschuss, damit das Gremium über eine Umverteilung der übrig gebliebenen Mittel entscheiden kann.

4. Statusbericht (gilt für alle Studienbeiträge)

Einmal im Jahr benötigen wir einen Statusbericht über die von Ihnen betreuten Projekte. Dieser dient dazu, einen Überblick über die bereits verausgabten Mittel zu erhalten. 

4.1 Die Abfrage erfolgt unsererseits per email und verlangt bis zur ersten Januarwoche eines jeden Jahres die Abgabe der Zahlen. Bitte füllen Sie dabei pro Projekt ein Formular aus. Die Abfrage ist auch nötig, um der ZHV die Überträge ins neue Kalenderjahr übermitteln zu können. 

4.2 Die Vorlage für den jährlich fälligen  Statusbericht finden Sie auch unter http://www.physik.rwth-aachen.de/gemeinsame-einrichtungen/akademische-selbstverwaltung/. 


